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rntfr dtfkttutdjmtfdfe
lîuitMd)itn.

©lettrijitatSttierfe an bcr ©itjt. Sie SetriebSrechnung
bom 1. April 1900 bis 31. 9Rärz 1901 ergibt einen
Ueberfdmfi bon $r. 126,967. Sie ©mnaïjmen für ©iront»
abgäbe betrugen nämlidj $r. 277,568, wätjrenb bte Aus»
gaben für Serwaltung auf $r. 36,817, für Unterhalt
ber Anlagen auf $r. 39,657, für Seforguttg unb kon»
trotte $r. 23,277 unb für ginfen auf $r. 50,749 an»
ftiegen. Sin weiterer fReingewinn bon $r. 4779 ergab
fich au« bent 3nftatIationSgefchäft. Ser SerwattungS»
rat beantragt ber ©eneralberfammlung fotgenbe 93er»

toenbung beS ^Reingewinnes : 5 % Sibibenbe $r. 55,000,
Abfdjreibung am Saufonto $r. 45,000, tantième an
SerwattungSrat unb Sirettion fÇr. 7,012, ©rneuerungS»
fonb $r. 30,000 unb Vortrag auf neue ^Rechnung gr.
9,876. SaS Sautonto fteljt per 31. SRärz b. 3- mit
gr. 2,327,858 zu Sud). gr. 155,000 finb bereits ab»

gefdfjrieben toorben. Én bas Sßert finb nunmehr att»
gefdjtoffen ca. 15,900 Campen mit ca. 197,500 bergen,
94 SJärrne» uitb anbere Apparate, 918 Straßenlaternen,
330 ÜRotoren mit 1,362 HP; gegenüber bem Sorjaljre
ift atfo immer nod) eine Meine Sermehrung ju ber»
Zeichnen.

Schweijerifdje fReftauraticmS « Automaten. ©efetlfdjaft
„£elbetia", mit ©if] in Nitrid) I. 3wecE biefer ©ejell»
fdtjaft ift bie Srrictftung unb ber betrieb bon etettrifdj»
automatifdjen iReftaurantS nact) patent ©ietaff (patent»
inljaber : „Automat" @. m. b.£>. in Sertin unb Seutfdje
Automaten ©efetlfdjaft „©tollwert u. Sie." in köln).
SaS erfte berartige Seftaurant toirb bereits in ber

zweiten §ätfte 3uli im fpaufe beS §errrt 9Ji. ©djöffter,
SRardjanb Sailleur, Sat)nl)offtraße fRo. 83, eröffnet
werben. SaS SecljtSöomizil ber neu gegrünbetett @e=

feftfdjaft Befinbet fid) bis auf weiteres im Sureau beS

§errn Sr. Sugen 'Surti=gorrer, Abbotat, Ufteriftrafe
10, Qürid) I-

dleftrijitiitswer! im Dberftmmetttfjat. gwifchen ben
Semeinben Soltigen unb ,$weifimmen hat, wie man
bem „©immentljaler Statt" bon guberläffiger Seite
mitteilt, ^eine Sinigung ftattgefunben, Behufs iRupar»
mad)ung ber gewattigen kraft, welche fid) aus ber
großen ©imme bon ©rubenwalb bis ©arftatt gewinnen
lägt. Stuf eine berljättniSmäßig ïurje ©trecïe herzeigt
ber $luß ^ier ein rapibeS ©efälte unb bietet zu gewerb»
litten Anlagen ganz befonberS günftige Sebingungen.
SereitS finb tüchtige SCedtjnifer eifrig mit pianaufnaljmen
befd)äftigt unb es unterliegt feinem ^weifet, bag bie

Srftettung eines SteftrijitütSwerfeS in ©arftatt nahe
gerüdt ift. Sin Serwenbung ber gu gewinnenben traft
wirbs nidgt SRangel haben; im Sorbergrunb werben
fielen: eleftrifdjer Setrieb ber ©immenthalbaljn, Se»

teud)tungSanlagen jc. k.
ileïtrifdjeS Sraitt Safel«Soritadj. Sie SteftrijitätS»

gçfeïïfdgaft ïïttiotg tn ArleSheim überfanbte bem Bafel»

länbfdjaftlichen fRegierungSrat bie befinitiben Pläne für
bie trambatjn Safel=ArIeSheim=Somad).

Dbitdjt, ©tarfftrom! 3« ber bernifdjen ©emeinbe
Sramlingen f)at ein Uljrenarbeiter einen Sraljt ber

elettrifdjen ßeitung ergriffen, wetter burd) einen SIi|»
ftragt jerriffert worben unb gu Soben gefallen. Ser
junge SRann würbe burd) ben ©trom augenblictlid)
getötet.

©träftic^e iRadjläffigfeit. Stm Sonntag gatte ber

Slife in bie eteftrifc^e traftteitung bon Stjatel=@t. ®eniS
nac| Sranbbauf eingefdjiagen, fo ba§ ber 3)ra^t auf
bem $ufjweg bon Sranbbauj nadf) iRieg tag. Son
©ranbbauï aus war nad) St)atet=@t. ®enis telegraphiert

worben, bie Seitung abguftetten, bort aber hatten fie
bas bergeffen. • Stm SRontag fRadhmittag nun würbe
einem nichtSatjnenben 3taliener eine §anb, mit ber er
ben 2)ratjt berührt, fd)Wer berbrannt unb 10 SRinuten
fpäter ein 29=jätjriger 9Rann aus gleicher Urfadge getötet.

SteftriiiitätSUierf.§arb bei Sregenj hat bie àbfid&t,
bon ber Sregenger Stadt) elettrifdtje traft nad) 3torfd)adE)
ju leiten. Suf eine Slnfrage hin hat ber ©emeinberat
bon 9torfd)ach bem projette feine ©pmpathie jugefidhert.

ïrcn örijnmimfdjöit
^dirdtttcvmciltdrudwin«

hat foeben „Stttgemeine Sebingungen für Ueberttahnte unb
SfuSführung bon Sauarbeiten unb SiöbetauSftattungen"
im ®rud beröffentticgt. 2)iefelben lauten:

§1. ©runbtagebeSllebernahmSbertrageS.
$ür fßreiSangaben bon Slrbeiten unb ßieferungen liegen
nebft ben bortiegenben atigemeinen Sebingungen bie
betr. ißtäne, SorauSmafje unb fpegiette Sorfdiriften ju
grunbe. ©eben fßtäne unb zugehörige Stftenftüde nid)t
genügenbe StuSfunft, fo finb foldje bei bem Sluftraggeber
ober beffeu ©teHbectreter einzuholen. Stttfätlige folgen
ber 9îichtbead)tung ber Seftimmung fatten bem Unter»
netjmer zur ßaft.

§ 2. St n geböte. ®ie Stngebote finb fcgriftlidg unb
berfdhloffen einzureidhen. 3eber Stngebotftetter ift, falls
nidhtS anbereS bereinbart wirb, für bie bon ihm ge»
mad)ten Stnerbieten bom ©ingabetermin hinweg auf bie
Sauer bon tängftenS bier SBodhen haftbar. Sei einet
größeren Sftrbeit ift in ber Preisangabe zu bemerfen,
ob fetbe für Uebernahme ber ganzen ober nur eines
Steiles berfelben berftanben fei.

§ 3. ©arantie für geteiftete StrBeit. SDer

Unternehmer hat als ©arantie für folibe Strbeit unb
gutes SRaterial 10 ®/o ber Stfforbfumme ein 3al)E bom
Sage ber 9ted)nungSftettung an ftehen zu laffen, welche
Summe ber Auftraggeber zu üblichem ßinSfuh bis zur
Auszahlung zu berzinfen hat. Surch befonbere Ser»
einbarung fann burdh ben Unternehmer als ©arantie
für folibe Arbeit unb gutes ÜRaterial audh Kaution ober
Sürgfdjaft geteiftet werben.

§ 4. Abweichungen bon planen unb Sor»
auf dh tag en. ®er Unternehmer ift ftritte an bie Sor»
fdhriften unb ptäne beS Auftraggebers gebunben, bie

Zur Preiseingabe borlagen. Sie folgert fetbfteigener
Abweichung unb korrigieren ber ptäne unb Sorfdjriften
hat ber Unternehmer zu tragen. Sagegen finb nach*
trägliche Abänberurtgen, bie eine Sermehrung ber Arbeit
ober eine Umarbeitung fd)on angefangener ober fertiger
Seite erforbern, im Sertjältnis ber bereinbarten preife
bem Unternehmer zu entfdhäbigen. Sezügtidje koften
finb bor 3nangriffnahme jener Umänberungeit zu ber»
einbaren, wenn biefe tariert werben tonnen. Sermehr»
ung ober fRebuzierung eines gegebenen Auftrages zu
ben Aîîorbpreijen ift bis auf 20 % ber ©efamtüber»
nähme bon Seite öeS Auftraggebers" geftattet, fo lange
bie Arbeit noch uid)t begonnen ift. Sei einer gröfjern
Sifferenz haben fid) bie Beibett kontratjenten befonberS
Zu einigen. Arbeiten, bie bem Unternehmer unter Sor»
gäbe einer fRebuzierung beS Auftrages entzogen worben
finb, bürfen nachher, nicht anberen konEurrenten über»

tragen werben.
§ 5. ffitnljeitspreife. äöemt im SorauSmafj ober

in ben ArbeitSborfdjriften nichts ©egenteitigeS bemerït
ift, fo ift in ben ©intjeitSpreifen inbegriffen: baS zu
berwenbenbe SRateriat, Searbeitung beSfetben, baS Ser»
fe^en unb Anfdjlagen, fowie ©tettung aller $itfSmateri»
alien, ©erüfte. SereitS beftehenbe ©erüfte tonnen üom
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Elektrotechnische und elektrochemische
Rundschau.

Elektrizitätswerke an der Sihl. Die Betriebsrechnung
vom 1. April 1900 bis 31. März 1901 ergibt einen
Ueberschuß von Fr. 126,967. Die Einnahmen sür Strom-
abgäbe betrugen nämlich Fr. 277,568, während die Aus-
gaben für Verwaltung auf Fr. 36,817, sür Unterhalt
der Anlagen auf Fr. 39,657, für Besorgung und Kon-
trolle Fr. 23,277 und für Zinsen auf Fr. 50,749 an-
stiegen. Ein weiterer Reingewinn von Fr. 4779 ergab
sich aus dem Jnstallationsgeschäft. Der Verwaltungs-
rat beantragt der Generalversammlung folgende Ver-
Wendung des Reingewinnes: 5 "/<> Dividende Fr. 55,000,
Abschreibung am Baukonto Fr. 45,000, Tantième an
Verwaltungsrat und Direktion Fr. 7,012, Erneuerungs-
fond Fr. 30,000 und Vortrag auf neue Rechnung Fr.
9,876. Das Baukonto steht per 31. März d. I. mit
Fr. 2,327,858 zu Buch. Fr. 155,000 sind bereits ab-
geschrieben worden. An das Werk sind nunmehr au-
geschlossen ca. 15,900 Lampen mit ca. 197,500 Kerzen,
94 Wärme- und andere Apparate, 918 Straßenlaternen,
330 Motoren mit 1,362 ZZ?; gegenüber dem Vorjahre
ist also immer noch eine kleine Vermehrung zu ver-
zeichnen.

Schweizerische Restaurations - Automaten. Gesellschaft
„Helvetia", mit Sitz in Zürich I. Zweck dieser Gesell-
schaft ist die Errichtung und der Betrieb von elektrisch-
automatischen Restaurants nach Patent Sielaff (Patent-
inhaber: „Automat" G. m. b.H. in Berlin und Deutsche
Automaten - Gesellschaft „Stollwerk u. Cie." in Köln).
Das erste derartige Restaurant wird bereits in der

zweiten Hälfte Juli im Hause des Herrn M. Schöffter,
Marchand-Tailleur, Bahnhosstraße No. 83, eröffnet
werden. Das Rechtsdomizil der neu gegründeten Ge-
sellschaft befindet sich bis auf weiteres im Bureau des

Herrn Dr. Eugen 'Curti-Forrer, Advokat, Usteristraße
10, Zürich I.

Elektrizitätswerk im Obersimmenthal. Zwischen den
Gemeinden Voltigen und Zweisimmen hat, wie man
dem „Simmenthaler Blatt" von zuverlässiger Seite
mitteilt, ^eine Einigung stattgefunden, behufs Nutzbar-
machung der gewaltigen Kraft, welche sich aus der
großen Simme von Grubenwald bis Garstatt gewinnen
läßt. Auf eine verhältnismäßig kurze Strecke verzeigt
der Fluß hier ein rapides Gefälle und bietet zu gewerb-
lichen Anlagen ganz besonders günstige Bedingungen.
Bereits sind tüchtige Techniker eifrig mit Planaufnahmen
beschäftigt und es unterliegt keinem Zweifel, daß die

Erstellung eines Elektrizitätswerkes in Garstatt nahe
gerückt ist. An Verwendung der zu gewinnenden Kraft
wirds nicht Mangel haben; im Vordergrund werden
stehen: elektrischer Betrieb der Simmenthalbahn, Be-
leuchtungsanlagen zc. w.

Elektrisches Tram Basel-Dornach. Die Elektrizitäts-
gxsellschaft Alioth in Arlesheim übersandte dem basel-
lcindschaftlichen Regierungsrat die definitiven Pläne für
die Trambahn Basel-Arlesheim-Dornach.

Obacht, Starkstrom! In der bernischen Gemeinde
Tramlingen hat ein Uhrenarbeiter einen Draht der
elektrischen Leitung ergriffen, welcher durch einen Blitz-
strahl zerrisfeü worden und zu Boden gefallen. Der
junge Mann wurde durch den Strom augenblicklich
getötet.

Sträfliche Nachlässigkeit. Am Sonntag hatte der

Blitz in die elektrische Kraftleitung von Chatel-St. Denis
nach Grandvaux eingeschlagen, so daß der Draht auf
dem Fußweg von Grandvaux nach Riex lag. Von
Grandvaux aus war nach Chatel-St. Denis telegraphiert

worden, die Leitung abzustellen, dort aber hatten sie
das vergessen. Am Montag Nachmittag nun wurde
einem nichtsahnenden Italiener eine Hand, mit der er
den Draht berührt, schwer verbrannt und 10 Minuten
später ein 29-jähriger Mann aus gleicher Ursache getötet.

Das Elektrizitätswerk Hard bei Bregenz hat die Absicht,
von der Bregenzer Nach elektrische Kraft nach Rorschach
zu leiten. Auf eine Anfrage hin hat der Gemeinderat
von Rorschach dem Projekte seine Sympathie zugesichert.

Der Centralvorstand des Schmeizerischen
Schreinermeistervereins

hat soeben „Allgemeine Bedingungen für Uebernahme und
Ausführung von Bauarbeiten und Möbelausstattungen"
im Druck veröffentlicht. Dieselben lauten:

ZI. Grundlage desUebernahmsvertrages.
Für Preisangaben von Arbeiten und Lieferungen liegen
nebst den vorliegenden allgemeinen Bedingungen die
betr. Pläne, Vorausmaße und spezielle Vorschriften zu
gründe. Geben Pläne und zugehörige Aktenstücke nicht
genügende Auskunft, so sind solche bei dem Auftraggeber
oder desseu Stellvertreter einzuholen. Allfällige Folgen
der Nichtbeachtung der Bestimmung fallen dem Unter-
nehmer zur Last.

Z 2. Angebote. Die Angebote sind schriftlich und
verschlossen einzureichen. Jeder Angebotsteller ist, falls
nichts anderes vereinbart wird, für die von ihm ge-
machten Anerbieten vom Eingabetermin hinweg auf die
Dauer von längstens vier Wochen haftbar. Bei einer
größereu Arbeit ist in der Preisangabe zu bemerken,
ob selbe für Uebernahme der ganzen oder nur eines
Teiles derselben verstanden sei.

Z 3. Garantie für geleistete Arbeit. Der
Unternehmer hat als Garantie für solide Arbeit und
gutes Material 10°/« der Akkordsumme ein Jahr vom
Tage der Rechnungsstellung an stehen zu lassen, welche
Summe der Auftraggeber zu üblichem Zinsfuß bis zur
Auszahlung zu verzinsen hat. Durch besondere Ver-
einbarung kann durch den Unternehmer als Garantie
für solide Arbeit und gutes Material auch Kaution oder
Bürgschaft geleistet werden.

Z 4. Abweichungen von Plänen und Vor-
anschlügen. Der Unternehmer ist strikte an die Vor-
schriften und Pläne des Auftraggebers gebunden, die

zur Preiseingabe vorlagen. Die Folgen selbsteigener
Abweichung und Korrigieren der Pläne und Vorschriften
hat der Unternehmer zu tragen. Dagegen sind nach-
trägliche Abänderungen, die eine Vermehrung der Arbeit
oder eine Umarbeitung schon angefangener oder fertiger
Teile erfordern, im Verhältnis der vereinbarten Preise
dem Unternehmer zu entschädigen. Bezügliche Kosten
sind vor Inangriffnahme jener Umänderungen zu ver-
einbaren, wenn diese taxiert werden können. Vermehr-
ung oder Reduzierung eines gegebenen Auftrages zu
den Akkordpreisen ist bis auf 20 "/» der Gesamtüber-
nähme von Seite des Auftraggebers gestattet, so lange
die Arbeit noch nicht begonnen ist. Bei einer größern
Differenz haben sich die beiden Kontrahenten besonders

zu einigen. Arbeiten, die dem Unternehmer unter Vor-
gäbe einer Reduzierung des Auftrages entzogen worden
sind, dürfen nachher, nicht anderen Konkurrenten über-
tragen werden.

Z 5. Einheitspreise. Wenn im Vorausmaß oder
in den Arbeitsvorschriften nichts Gegenteiliges bemerkt
ist, so ist in den Einheitspreisen inbegriffen: das zu
verwendende Material, Bearbeitung desselben, das Ver-
setzen und Anschlagen, sowie Stellung aller Hilfsmateri-
alien, Gerüste. Bereits bestehende Gerüste können vom
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Unternehmer ohne Sntfchäbigunggpflidjt unentgeltlich
benufd merben.

§6. QualitätbegSJtaterialgunbberArbeit.
©ämtliche SJtaterialien foKen in Qualität, mie bie Vor»
fdjrift bei ber Sßreigeingabe lautet, berroenbet merben;
ebenfo foil bie Arbeit berfelben fohform fein. Ser 3luf=
traggeber ift befugt, Srja§ für minbermertige SRaterial»
beftanbteile ober bergleichen Arbeit ju berlangen, unb
fofern bieg nach mieberholter Mahnung bom Unter»
nehmer nicht befolgt roirb, bon anberroärtg auf Soften
beg lectern h^rfteden ju laffen.

§ 7. Anfertigung bon SOtufterftüden. Ser
Auftraggeber ift berechtigt, bei einer namhaften VefieKung
SJtufter z« berlangen, roeldje nach ©uthei^urtg für bie

übrige Arbeit maggebenb finb. Sie SWufterftüdfe finb
(Eigentum beg Auftraggeberg unb hat berfelbe ben Ve»

trag beg Sinjel'Angeboteg bem ßieferanten ju bejahten.
§ 8. Sagloffnarbeiten. Arbeiten, bie ihrer

Statur gemäg im Saglohne auggeführt merben müffen,
finb bom Auftraggeber (Bauherrn) ober beffen ©teK»
bertreter (Vaufüljrer) fchriftlich bem Unternehmer auf»
Zutragen unb nach Augführung bie Angabe über Arbeitg»
jeit unb ÜJtateriaKieferung gu beglaubigen. Stur münblich
anbefohlene Saglohnarbeit berpflid)tet nicht jur Aug»
führung.

§ 9. Stichtigleit ber glätte unb 97èaße. Ser
Unternehmer hat Sßläne unb SDta§e ber ju liefernben
Arbeit nachziehen unb ebentueHe Unrichtigleiten ge=
hörigen Qrteg anzuzeigen.

§ 10. Vollenbunggfriften. gür gertigfteKung
einer übergebenen Arbeit fann ein VoKenbunggtermin
feftgeftellt merben. Siefer Sermin foil innert ber ©renje
ber 3eit ft<h bemegen, bie bem Unternehmer bei gutem
SöiHen unb thatïrâftigem Singreifen bie SJtöglichleit läfet,
bie übernommene Arbeit folib unb funftgerecgt augju»
führen. gfi ber Unternehmer burch fehlen ber fßläne,
abänbern berfelben ober burch Verzögerung oorgepenber
Arbeiten anberer Unternehmer in feiner Arbeit geljinbert,
fo ift entfprechenbe Verlängerung beg VoKenbunggtermineg
anzunehmen. Vertraglich üorgefehene Konüentionalftrafe
bei felbftöerfchulbeter Verfpätung beg Vollenbunggterming
barf per Sag nicht mehr alg V2 7» öer Afforbfumme
betragen. Vor Veginn beg Anfchlageng foil bie ©ipfer»
arbeit bollftänbig troden fein.

gallg ber Unternehmer aufgeforbert mirb, auf nicht
trodenen Vi) anzufragen, fann fid) berfel6e aller hieraug
entftehenben golgett entfchlagen.

Vefonbere Vereinbarungen borbehalten, foil bag An»
fchlagen fed)g Sßochen nach Veginn beenbet fein.

§11. Arbeiterftreif. Arbeitgberhinberung infolge
©treif mirb alg force majeur (höhere ©eroalt) ange»
fehen, unb mufj ber VoKenbunggtermin um beren $eit=
bauer berlängert merben.

§ 12. Sjefution. SBenn ber Unternehmer bie
herjuftellenben Arbeiten nicht in ber Sffieife, mie bertraglidh
borgefehen, augführt, bag SJtaierial fich alg minber»
roertig ermeift unb ber Vollettbunggtermin in feinem
galle innegehalten merben fann, fo' fleht bem Auftrag»
geber bag Stecht ju, bie bezügliche Arbeit burch anbere

gachleute augführen ju laffen uub jmar auf Soften
beg Unternehmerg.

§ 13. Aug mag. Arbeiten, melche auf Augmag
übergeben morben finb, follen nach gertigftellung unter
Affiftenj beiber Kontrahenten ober beren ©teHbertreter
nach üblicher Söeife gemeffen merben.

§ 14. Abfchlaggjahlungen. Vei normalem
gortgange ber Arbeiten finb bem Unternehmer mährenb
beg Vaueg auf Verlangen Abfchlaggjahlungen big auf
80 ®/o ber roirflid) geleifteten, borfchriftggemäg augge»
führten Arbeiten ju öerabfolgett. Vejügliche ©efuche

finb minbefteng fünf Sage oor bem geroünfchten ^ahlungg»
termin fchriftlich ju ftellen. Vermeigert ber Aufttrag»
geber geroünfdjte Abfchlaggjahlungen ohne genügenbe
Urfache, fo fann ber Unternehmer feine Arbeitglieferung
fiftieren, unb ber VoKenbunggtermin fäKt auger Acht.

§ 15. Stach VoKenbung fämtlicher Arbeiten, etmaige
Srgänjung unb Stachhilfe inbegriffen, unb nach V^üfung
ber SDtagurfunbe finbet bie Abnahme ber Arbeit ftatt,
unb ber Unternehmer hat Stechnung ju ftellen. Sine
Verzögerung ber öer Rechnung unb ber
Stage sc. barf nicht länger alg einen Stonat bauern.
gft biefe grift überfdhritteti, fo hat ber Auftraggeber
bie Stechnung beg Unternehmerg alg für ihn öerbinblich
anjuerfennen.

§ 16. @ar an tie. Ser Unternehmer hat üom
Sage ber gertigfieKung ber Arbeit für bie Sauer eineg

gafjreg für ©olibität feiner Arbeit gut j" flehen nnö
aKe mährenb biefer $eit infolge fehlerhafter Augführung
ober fchlechter SOtaterialien fdjabhaft gemorbenen ©egen»
ftänbe ju üerbeffern. Srgibf fich, öag infolge geucgtigfeit
ber Stäume ©chmeKen beg |>olzmaterialg fonftatiert
merben fann, mag burch fpätereg Augtrodnen bag $u»
fammenfchminben unb SBerfert beg ^oljeg, Stiffe, Auf»
gehen ber gugen unb ©ehrungen zur golge hat, fo
faHen baburch notmenbig gemorbene Reparaturen ober
Srfag neuer Veftanbteile ju ßaften beg Auftraggeberg.

Vei fonftatierter Ueberljeizung ber Stäume auf über
15® R. ift eine ©arantie für ©chroinben, äöachfen ober
Stiffigmerben bon Arbeiten auggefchloffen.

§ 17. gürforge für bie Arbeiter, Ser Unter»
nehmer ift gehalten, gegen Vefchäbigung feiner Arbeiter
bei ber Arbeit bie nötigen Anorbnungen ju treffen unb
biefelben gegen UnfaK jn berfid)ern.

§ 18. Sob ober Konfurgbe§Unternehmerg,
gm Sobeg» ober KonîurgfaKe beg llnternegmerg gehen
bie Verpflichtungen auf beffen Srben bejm. auf bie
SOtaffe über, fofern ber VefteKer nicht üorjieht, gegen Ver»
gütung ber bannjumal bereitg geleifteten Arbeiten bon
bem Vertrage zatâ^èutreten. Ueber bezügliche Ver»
gütung entfdjeibet ebent. bag in § 19 borgefeljene ©cgiebg»
gericht.

§ 19. Streitigkeiten, $ur ©chlidhtung unb
Sinigung bon aKfäKigen Sifferenjen jtbif^en Auftrag»
geber unb Unternehmer haben bie Kontrahenten ein
©chiebggericht anjuerfennen, unb zwar in ber SBeife,
bag jebe Partei einen fadjfunbigen Vertrauengmann
roählt unb biefe beiben legtern einen Obmann beftimmen.
Siefeg ©chiebggericht entfcheibet enbgültig unb berbinblich
für beibe Seile über bie ftreitige Angelegenheit. ©oKten
fich öie beiben ©djiebgrichter betr. einen Obmann nicht
einigen fönnen, fo hat ber ©eridjtgpräfibent im Somijil=
freig beg ftreitigen Objefteg ben Obmann ju ernennen.

(Similize Drtgtnal*2J?tttritungen.) iRaclj&tud bertoten.

Sie gimmembeiien beg äßerfftattgebäubed ber ©irafanftatt
Stegenêborf an Âletjbobm it. (Sie. in gürtdf) V.

S^ulfianêbau Sîialltietl. ®ie @rb», Alauter», $ad)bccter= unb
©rfjretneratbeiten, fowie bie ©anbfieinlleferung an Sitblnig & SHitter,
Sbbaltoeil ; gimnterarbelien an SUf. ©tjfrtg, SCpaltueii ; ©tanülieferung
an ©ranitioerf ©urtneKen unb ©enoffenfdjaft fdjtueij. ©ranitftein»
brucbbefifeer, 3iirtd) ; ©ifenliefctung an 3ul. @d)od) u. Sie., Qiiri^ ;
Sßarguetarbeiten an SBilf). .<0itnjifer, Sfjaltoeil ; fanitäre Slntage an
§einr. Ufcinger, SCpaltoeil ; 3Jia!etarbeiten an itßtlf). Zollinger, SCbalioeit.

ytenoüation beê ^fortbaufeê „©tilth" auf bem ^errenatfer ©djaff»
[laufen. SBerpubarbeit an 21. Stamm, ©ipfermeifter ; SJtalerarbeit an
©. ©iinter, Sffialermeifter, beibe in Schaff (laufen.

©tbuünntdbau Sohentannen (SCpurgait). ©laferarbeiten an 21.

tetter, Sffieinfelben; Scfjrelnetarbeiten an Sfunjmann u, So., @t.@atten ;
SMerarbeiten an Sßartt), 23if^of8jett; SBerpufcarbetten an fjilebpi,
aSifdjofSgett ; ©ipferarbeiten an 23olter, S3ifcf)of8jelI.
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Unternehmer ohne Entschädigungspflicht unentgeltlich
benutzt werden.

§6. Qualität des Materials und der Arbeit.
Sämtliche Materialien sollen in Qualität, wie die Vor-
schrift bei der Preiseingabe lautet, verwendet werden;
ebenso soll die Arbeit derselben konform sein. Der Aus-
traggeber ist befugt, Ersatz für minderwertige Material-
bestandteile oder dergleichen Arbeit zu verlangen, und
sofern dies nach wiederholter Mahnung vom Unter-
nehmer nicht befolgt wird, von anderwärts auf Kosten
des letztern herstellen zu lassen.

H 7. Anfertigung von Musterstücken. Der
Auftraggeber ist berechtigt, bei einer namhaften Bestellung
Muster zu verlangen, welche nach Gutheißung für die

übrige Arbeit maßgebend sind. Die Musterstücke sind
Eigentum des Auftraggebers und hat derselbe den Be-
trag des Einzel-Angebotes dem Lieferanten zu bezahlen.

H 8. Taglohnarbeiten. Arbeiten, die ihrer
Natur gemäß im Taglohne ausgeführt werden müssen,
sind vom Austraggeber (Bauherrn) oder dessen Stell-
Vertreter (Bauführer) schriftlich dem Unternehmer auf-
zutragen und nach Ausführung die Angabe über Arbeits-
zeit und Materiallieferung zu beglaubigen. Nur mündlich
anbefohlene Taglohnarbeit verpflichtet nicht zur Aus-
führung.

Z 9. Richtigkeit der Pläne und Maße. Der
Unternehmer hat Pläne und Maße der zu liefernden
Arbeit nachzusehen und eventuelle Unrichtigkeiten ge-
hörigen Ortes anzuzeigen.

§ 10. Vollendungsfristen. Für Fertigstellung
einer übergebenen Arbeit kann ein Vollendungstermin
festgestellt werden. Dieser Termin soll innert der Grenze
der Zeit sich bewegen, die dem Unternehmer bei gutem
Willen und thatkräftigem Eingreifen die Möglichkeit läßt,
die übernommene Arbeit solid und kunstgerecht auszu-
führen. Ist der Unternehmer durch fehlen der Pläne,
abändern derselben oder durch Verzögerung vorgehender
Arbeiten anderer Unternehmer in seiner Arbeit gehindert,
so ist entsprechende Verlängerung des Vollendungstermines
anzunehmen. Vertraglich vorgesehene Konventionalstrafe
bei selbstverschuldeter Verspätung des Vollendungstermins
darf per Tag nicht mehr als V-"/» der Akkordsumme
betragen. Vor Beginn des Anschlagens soll die Gipser-
arbeit vollständig trocken sein.

Falls der Unternehmer aufgefordert wird, auf nicht
trockenen Putz anzuschlagen, kann sich derselbe aller hieraus
entstehenden Folgen entschlagen.

Besondere Vereinbarungen vorbehalten, soll das An-
schlagen sechs Wochen nach Beginn beendet sein.

§11. Arbeiterstreik. Arbeitsverhinderung infolge
Streik wird als lores umssur (höhere Gewalt) ange-
sehen, und muß der Vollendungstermin um deren Zeit-
dauer verlängert werden.

§ 12. Exekution. Wenn der Unternehmer die
herzustellenden Arbeiten nicht in der Weise, wie vertraglich
vorgesehen, ausführt, das Material sich als minder-
wertig erweist und der Vollendungstermin in keinem

Falle innegehalten werden kann, so steht dem Auftrag-
geber das Recht zu, die bezügliche Arbeit durch andere
Fachleute ausführen zu lassen und zwar auf Kosten
des Unternehmers.

§ 13. Ausmaß. Arbeiten, welche auf Ausmaß
übergeben worden sind, sollen nach Fertigstellung unter
Assistenz beider Kontrahenten oder deren Stellvertreter
nach üblicher Weise gemessen werden.

§ 14. Abschlagszahlungen. Bei normalem
Fortgange der Arbeiten sind dem Unternehmer während
des Baues auf Verlangen Abschlagszahlungen bis auf
80°/o der wirklich geleisteten, vorschriftsgemäß ausge-
führten Arbeiten zu verabfolgen. Bezügliche Gesuche

sind mindestens fünf Tage vor dem gewünschten Zahlungs-
termin schriftlich zu stellen. Verweigert der Aufttrag-
geber gewünschte Abschlagszahlungen ohne genügende
Ursache, so kann der Unternehmer seine Arbeitslieferung
sistieren, und der Vollendungstermin fällt außer Acht.

K 15. Nach Vollendung sämtlicher Arbeiten, etwaige
Ergänzung und Nachhilfe inbegrisfen, und nach Prüfung
der Maßurkunde findet die Abnahme der Arbeit statt,
und der Unternehmer hat Rechnung zu stellen. Eine
Verzögerung der Prüfung der Rechnung und der
Maße zc. darf nicht länger als einen Monat dauern.
Ist diese Frist überschritten, so hat der Aufttraggeber
die Rechnung des Unternehmers als für ihn verbindlich
anzuerkennen.

§ 16. Garantie. Der Unternehmer hat vom
Tage der Fertigstellung der Arbeit für die Dauer eines
Jahres für Solidität seiner Arbeit gut zu stehen und
alle während dieser Zeit infolge fehlerhafter Ausführung
oder schlechter Materialien schadhaft gewordenen Gegen-
stände zu verbessern. Ergibt sich, daß infolge Feuchtigkeit
der Räume Schwellen des Holzmaterials konstatiert
werden kann, was durch späteres Austrocknen das Zu-
sammenschwinden und Werfen des Holzes, Risse, Auf-
gehen der Fugen und Gehrungen zur Folge hat, so

fallen dadurch notwendig gewordene Reparaturen oder
Ersatz neuer Bestandteile zu Lasten des Auftraggebers.

Bei konstatierter Ueberheizung der Räume auf über
15° R. ist eine Garantie für Schwinden, Wachsen oder
Rissigwerden von Arbeiten ausgeschlossen.

§ 17. Fürsorge für die Arbeiter- Der Unter-
nehmer ist gehalten, gegen Beschädigung seiner Arbeiter
bei der Arbeit die nötigen Anordnungen zu treffen und
dieselben gegen Unfall zu versichern.

§ 18. Tod oder Konkurs des Unternehmers.
Im Todes- oder Konkursfalle des Unternehmers gehen
die Verpflichtungen auf dessen Erben bezw. auf die
Masse über, sofern der Besteller nicht vorzieht, gegen Ver-
gütung der dannzumal bereits geleisteten Arbeiten von
dem Vertrage zurückzutreten. Ueber bezügliche Ver-
gütung entscheidet event, das in § 19 vorgesehene Schieds-
gericht.

§ 19. Streitigkeiten. Zur Schlichtung und
Einigung von allfälligen Differenzen zwischen Auftrag-
geber und Unternehmer haben die Kontrahenten ein
Schiedsgericht anzuerkennen, und zwar in der Weise,
daß jede Partei einen fachkundigen Vertrauensmann
wählt und diese beiden letztern einen Obmann bestimmen.
Dieses Schiedsgericht entscheidet endgültig und verbindlich
für beide Teile über die streitige Angelegenheit. Sollten
sich die beiden Schiedsrichter betr. einen Obmann nicht
einigen können, so hat der Gerichtspräsident im Domizil-
kreis des streitigen Objektes den Obmann zu ernennen.

Arbeit«- und Kieferungsiibertragungen.
(Amtliche Original-Mitteilungen.) Nachdruck verboten.

Die Zimmerarbeiten des Werlstattgebäudes der Strafanstalt
Regensdorf an Meybohm u. Cie. in Zürich V.

Schulhausbau Thalweil. Die Erd-, Maurer-, Dachdecker- und
Schretnerarbeiten, sowie die Sandsteinliefcrung an Ludwig â Ritter,
Thalweil; Zimmerarbeiten an Als. Syfrig, Thalweil; Granitlieferung
an Granitwerk Gurtnellen und Genossenschaft schweiz. Granitstein-
bruchbesitzer, Zürich; Eisenlteferung an Jul. Schoch u. Cie., Zürich;
Parteiarbeiten an Wilh. Hunziker, Thalweil; sanitäre Anlage an
Heinr. Utzinger, Thalweil ; Malerarbeiten an Wilh. Zollinger, Thalweil.

Renovation des Pfarrhauses „Griith" auf dem Herrenacker Schaff-
Hausen. Verputzarbeit an A. Stamm, Gipsermeistcr; Malerarbeit an
E. Günter, Malermeister, beide in Schaffhausen.

Schulhausbau Hohentannen (Thurgau). Glaserarbeiten an A.
Keller, Weinfelden; Schreinerarbeiten an Kunzmann u. Co., St. Gallen;
Malerarbeiten an Marty, Bischofszell; Verputzarbeiten an Fileppi,
Bischofszell; Gipserarbeiten an Bolter, Bischofszell.
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